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Fahrtschreiberkartenregister-Verordnung 
Stellungnahme von strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS 
______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrter Herr Vizedirektor 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS ist die Dachorganisation der Auto-
mobilwirtschaft und des privaten Strassenverkehrs in der Schweiz. strasseschweiz umfasst 
rund 30 Verbände aus der Automobil- und Strassenwirtschaft sowie aus den zahlreichen 
helvetischen Strassenbenützer- und Fahrlehrerorganisationen. Seine wichtigsten Trägerorgani-
sationen sind: TCS (Touring Club Schweiz); auto-schweiz (Vereinigung Schweizer Automobil-
Importeure); AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz; ACS (Automobil Club der Schweiz) 
und ASTAG (Schweizerischer Nutzfahrzeugverband). 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Nachgang zur konferenziellen Anhörung betreffend 
die Teilrevision der Fahrtschreiberkartenregister-Verordnung (FKRV) und der damit einherge-
henden Änderungen in der Chauffeurverordnung (ARV 1) sowie in der Gebührenverordnung 
ASTRA (GebV-ASTRA) Stellung nehmen zu können, und äussern uns wie folgt: 
 
strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS ist mit der vorgeschlagenen 
FKRV-Teilrevision und den damit verbundenen Änderungen der ARV 1 sowie der 
GebV-ASTRA einverstanden. 
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Mit der Zentralisierung der Kartenbestellung und der Möglichkeit zur Onlinebestellung sowie 
der damit verbundenen Reduktion der Kartenpreise werden die von der Strassentransport-
branche seit geraumer Zeit vorgebrachten Forderungen in weiten Teilen erfüllt. Dies ist sehr 
begrüssenswert und überaus erfreulich. 

Die Absicht, diese Neuerungen auf den 1. November 2011 in Kraft zu setzen erachten wir im 
Übrigen als sehr wichtig, da viele Chauffeure und Unternehmen auf diesen Zeitpunkt hin ihre 
Fahrer- und Unternehmerkarte erneuern müssen. Das Einhalten des vorgesehenen Termins 
ist u.E. daher zwingend. 
 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und versichern Sie, sehr 
geehrter Herr Vizedirektor, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung. 
 
 
strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS 
Der Generalsekretär 

 
Hans Koller 


